
Entsprechend § 6 Abs. 1 VersG sind Personen, die rechtsextremen
Parteien oder Organisationen angehören, der rechtsextremen

Szene zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit durch
rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige

menschenverachtende Äußerungen in Erscheinung getreten sind,
von der Versammlung ausgeschlossen.

Die Veranstalter*innen behalten sich vor von ihrem 
Hausrecht Gebrauch zu machen.

AUSSCHLUSSKLAUSEL

Ansprechperson auf der Veranstaltung:
erkennbar durch:  



Gesetz über Versammlungen und Aufzüge
(Versammlungsgesetz) 

§ 1 
(1) Jedermann hat das Recht, öffentliche Versammlungen
und Aufzüge zu veranstalten und an solchen Veranstaltungen
teilzunehmen.
(2) Dieses Recht hat nicht,

1.wer das Grundrecht der Versammlungsfreiheit gemäß
Artikel 18 des Grundgesetzes verwirkt hat, 

2.wer mit der Durchführung oder Teilnahme an einer
solchen Veranstaltung die Ziele einer nach Artikel 21
Abs. 2 des Grundgesetzes durch das
Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig
erklärten Partei oder Teil- oder Ersatzorganisation einer
Partei fördern will,

3.eine Partei, die nach Artikel 21 Abs. 2 des Grundgesetzes
durch das Bundesverfassungsgericht für
verfassungswidrig erklärt worden ist, oder

4.eine Vereinigung, die nach Artikel 9 Abs. 2 des
Grundgesetzes verboten ist.

Gesetz über Versammlungen und Aufzüge
(Versammlungsgesetz) 

§ 5 
Die Abhaltung einer Versammlung kann nur im Einzelfall und
nur dann verboten werden, wenn

1.der Veranstalter unter die Vorschriften des § 1 Abs. 2 Nr. 1
bis 4 fällt, und im Falle der Nummer 4 das Verbot durch
die zuständige Verwaltungsbehörde festgestellt worden
ist,

2.der Veranstalter oder Leiter der Versammlung Teilnehmern
Zutritt gewährt, die Waffen oder sonstige Gegenstände im
Sinne von § 2 Abs. 3 mit sich führen,

3.Tatsachen festgestellt sind, aus denen sich ergibt, daß der
Veranstalter oder sein Anhang einen gewalttätigen oder
aufrührerischen Verlauf der Versammlung anstreben,

Tatsachen festgestellt sind, aus denen sich ergibt, daß der
Veranstalter oder sein Anhang Ansichten vertreten oder
Äußerungen dulden werden, die ein Verbrechen oder ein von
Amts wegen zu verfolgendes Vergehen zum Gegenstand
haben.

Gesetz über Versammlungen und Aufzüge (Versammlungsgesetz)
§ 6 

(1) Bestimmte Personen oder Personenkreise können in der Einladung von der Teilnahme an einer Versammlung ausgeschlossen
werden.

(2) Pressevertreter können nicht ausgeschlossen werden; sie haben sich dem Leiter der Versammlung gegenüber durch ihren
Presseausweis ordnungsgemäß auszuweisen.


